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Anhang B  
Preisliste IP-BSA-Quality of Service(QoS) mit vier 
Verkehrsklassen für ADSL AxJ/VDSL. 
1 Preis 

1.1 Einmalige Preise 

1.1.1 Betriebsfähige Bereitstellung der zusätzlichen Leistung Quality of Service 

Die zusätzliche Leistung Quality of Service (QoS) wird  

• entweder im Rahmen der betriebsfähigen Bereitstellung der Leistungen von IP-BSA 2016, wobei der Preis für 
die Bereitstellung von QoS im Preis für die betriebsfähige Bereitstellung der Leistung von IP-BSA 2016 
enthalten ist, 

• oder im Rahmen einer Leistungsänderung an bestehenden Netzprofilen für den IP-BSA 2016-Vertrag beauf-
tragt. Der Preis für die Leistungsänderung erfolgt gemäß Ziffer 4, Nr. 2 Preisliste IP-BSA-Classic-Übergabe-
anschluss bzw. IP-BSA-Gate-Übergabeanschluss. 

1.1.2 Preis für Leistungsänderung QoS an bestehenden IP-BSA-Access-Teilleistungen 

Der Wechsel von IP-BSA-Access-Teilleistungen „ohne-QoS“ zu IP-BSA-Access-Teilleistungen „mit QoS“ und umge-
kehrt erfolgt im Rahmen eines Produktgruppenwechsels als Leistungsänderung und wird gemäß folgender Tabelle 
in Rechnung gestellt: 

  Preis ohne USt 

Nr. Leistung in EUR 
   
1 Betriebsfähige Bereitstellung der zusätzlichen Leistung QoS im Rahmen eines Produktgruppenwechsels als 

Leistungsänderung 
 

 Von einer Leistungsnummer für „ohne QoS“ zu einer Leistungsnummer für „mit QoS“ der identischen IP-BSA-Access-
Teilleistung, aus einem gleichen Vertragsverhältnis des beauftragenden Kunden bzw. aus einem anderen 
Vertragsverhältnis des beauftragenden Kunden, je AxJ/VDSL ..............................................................................................  

 
 

5,03 

 Zum Beispiel: Von einem IP-BSA-ADSL Stand Alone 16000 J mit einer Leistungsnummer für „ohne QoS“ zu WIA-
ADSL Stand Alone 16000 J zu einer Leistungsnummer für „mit QoS“. 

 

 Bei einer gleichzeitigen Änderung der jeweiligen IP-BSA-Access-Teilleistung (z. B. IP-BSA-ADSL Stand Alone 16000 
J zu IP-BSA-VDSL Stand Alone oder IP-BSA-ADSL Stand Alone 16000 zu IP-BSA-VDSL Stand Alone oder IP-BSA-
ADSL SA 16000 zu IP-BSA-ADSL SA 16000 J) wird stattdessen der Preis gemäß den Preislisten IP-BSA-ADSL Stand 
Alone oder IP-BSA-VDSL Stand Alone berechnet. 

 

   
2 Kündigung der zusätzlichen Leistung QoS im Rahmen eines Produktgruppen-wechsels als Leistungsänderung  

 Von einer Leistungsnummer für „mit QoS“ zu einer Leistungsnummer für „ohne QoS“ der identischen IP-BSA-Access-
Teilleistung, aus einem gleichen Vertragsverhältnis des beauftragenden Kunden bzw. aus einem anderen 
Vertragsverhältnis des beauftragenden Kunden, je AxJ/VDSL ..............................................................................................  

 
 

5,03 

 Zum Beispiel: Von einem IP-BSA-ADSL Stand Alone 16000 J mit einer Leistungsnummer für „mit QoS“ zu WIA-
ADSL Stand Alone 16000 J zu einer Leistungsnummer für „ohne QoS“. 

 

 Bei einer gleichzeitigen Änderung der jeweiligen IP-BSA-Access-Teilleistung (z. B. IP-BSA-ADSL Stand Alone 16000 
J zu IP-BSA-VDSL Stand Alone oder IP-BSA-ADSL Stand Alone 16000 zu IP-BSA-VDSL Stand Alone oder IP-BSA-
ADSL SA 16000 zu IP-BSA-ADSL SA 16000 J) wird stattdessen der Preis gemäß den Preislisten IP-BSA-ADSL Stand 
Alone oder IP-BSA-VDSL Stand Alone berechnet. 

 

    
1.1.3 Einrichtung und Beauftragung QoS für die einzelne Access-Teilleistung per Netzprofil 

Es gelten die Preise gemäß der Preisliste IP-BSA-Übergabeanschluss (Dokument 3300). 

1.2 Nutzungsabhängiger Preis 

Die nutzungsabhängigen Preise für den Gesamtsummenverkehr inkl. Best Effort und für die Verkehrsklassen Real-
time, Streaming und Critical Application sind in der Preisliste IP-BSA-Transport beschrieben (Dokument 3250). 

1.3 Abrechnungsverfahren 

Zur Messung und Berechnung des Überlaufanteils kommt das im Anhang B „Preisliste WIA-Gate-Transport“ be-
schriebene Abrechnungsverfahren zur Anwendung. 

2 Umsatzsteuer 

Die angegebenen Preise sind Preise ohne Umsatzsteuer; die Umsatzsteuer wird in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Höhe zusätzlich berechnet. 


